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Abkürzungen, Glossar 
dB Dezibel (dekadisch logarithmische) Masseinheit für die Schallintensität 

dB(A)  Dezibel(A), A-bewerteter Schalldruckpegel (Bewertung bezogen auf menschliches Ohr) 

Leq energieäquivalenter Dauerschallpegel (Mittelungspegel) 

LE Schallexpositionspegel (früher SEL) 

Lr Beurteilungspegel 

Lr,e Beurteilungs-Emissionspegel 

Lr,i Beurteilungs-Immissionspegel oder Teilbeurteilungspegel 

LSV Lärmschutzverordnung 

K Pegelkorrektur 

N stündlicher Motorfahrzeugverkehr Tagesverkehr Nt (6-22 Uhr) oder Nachtverkehr Nn (22-
6 Uhr) 
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1 Einleitung 

In Rudolfstetten-Friedlisberg ist im Gebiet Hofacker die Einzonung eines Teils der Par-
zelle 77 von der Landwirtschaftszone in eine Mehrfamilienhauszone vorgesehen. 
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau weist in seiner fachlichen 
Stellungnahmen vom 16.1.2023 darauf hin, dass aufgrund des Emissionspegels der Kan-
tonsstrasse K 127 (Bernstrasse) auf den ordentlichen Baulinien zur Kantonsstrasse die 
massgebenden Planungswerte der für die Mehrfamilienhauszone M3 massgebenden Emp-
findlichkeitsstufe ES II deutlich überschritten sind. Selbst wenn die geplante Aufstufung in 
die ES III vorgenommen werde, können auch so die Planungswerte nicht eingehalten wer-
den (diese sind bei sämtlichen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen einzuhalten). Ge-
mäss Art. 29 der Lärmschutz-Verordnung (LSV) dürfen neue Bauzonen für Gebäude mit 
lärmempfindlichen Räumen nur in Gebieten ausgeschieden werden, in denen die Lärmim-
missionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planeri-
sche, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können. Dies sei im 
vorliegenden Verfahren mittels eines Lärmgutachtens stufengerecht und plausibel nachzu-
weisen. 
Das vorliegende Dokument zeigt die zu erwartenden Immissionen im Einzonungsgebiet 
Hofacker anhand eines Bebauungsmusters auf und zeigt die Notwendigkeit von lärmmin-
dernden Massnahmen auf. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 
Umweltschutzgesetz (USG) 

Lärmschutzverordnung (LSV) 

 

2.2 Belastungsgrenzwerte 

Tab. 1 Belastungsgrenzwerte für Strassenlärm (gemäss Anhang 3 LSV) 

Empfindlich-
keitsstufe 

Planungswert Lr 
[dB(A)] 

Immissionsgrenz-
wert Lr [dB(A)] 

Alarmwert Lr 
[dB(A)] 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

II 55 45 60 50 70 65 

III 60 50 65 55 70 65 

 

Bei Räumen in Betrieben (Art. 2 Abs. 6 Bst. b: "Räume in Betrieben, in denen sich Perso-
nen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausgenommen Räume für die Nutztier-
haltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm"), die in Gebieten der Empfindlichkeits-
stufen I, II oder III liegen, gelten um 5 dB(A) höhere Planungswerte und Immissions-
grenzwerte (Art. 42 LSV). 

2.2.1 Ausscheidung neuer Bauzonen 

Gemäss Art. 29 der Lärmschutzverordnung (LSV) dürfen neue Bauzonen für Gebäude mit 
lärmempfindlichen Räumen und neue nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutz-
bedürfnis nur in Gebieten ausgeschieden werden, in denen die Lärmimmissionen die Pla-
nungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalteri-
sche oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können. 
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2.3 Ermittlung des Beurteilungspegels 
Der Beurteilungspegel wird mit folgenden Pegelkorrekturen berechnet: 

Tab. 2 Strassenverkehrslärm: Pegelkorrekturen gemäss Anhang 3 LSV 

Pegelkorrektur   

K1 (Motorfahrzeuge) -5 dB(A) für N < 31,6 

 10 x log(N/100) für 31,6 ≤ N ≤ 100 

 0 dB(A) 0 für N > 100 

N: stündlicher Motorfahrzeugverkehr Tagesverkehr Nt (6-22 Uhr) oder Nachtverkehr Nn 
(22-6 Uhr) 

 

2.4 Immissionsorte 
Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfind-
licher Räume ermittelt (Art. 39 LSV, Abs. 1). 

Lärmempfindliche Räum sind gemäss Art. 2, Ziffer 6 LSV: 
"a. Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und 

Abstellräume. 
b. Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit auf-

halten, ausgenommen Räume für Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Be-
triebslärm." 
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3 Projektbeschrieb 

3.1 Grundlagen 
Als Grundlagen für die vorliegenden Lärmabschätzungen dienen: 

− Revision Nutzungsplanung Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, Planungsbericht, 
suisseplan, 23.5.2024 

− Bau- und Nutzungsordnung Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, suisseplan, 8.5.2024 

− Fachliche Stellungnahme des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 16.1.2023 
zur Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland "Gesamtrevision" 

− Auskunft Kt AG zum Strassenlärmkataster AG / Emissionspegel 

3.2 Einzonung 
Im Gebiet Hofacker wird ein Teil der Parzelle 77 von Landwirtschaftszone in eine Mehrfa-
milienhauszone M3 eingezont: 

Abb. 1 Einzonung Teil Parzelle 77 im Gebiet Hofacker 

Nr. 19 Umzonung Hofacker:  4'524 m2 neu M3  
Bisher LW Neu M3 

  

 

Gemäss § 20 in der Bau- und Nutzungsordnung (21.3.2024) dient die Wohnzone M3 dem 
Wohnen. Kleinbetriebe (Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe) sind zugelassen, sofern es sich 
um nicht störende Betriebe handelt. 

Gemäss der Bau- und Nutzungsordnung (8.5.2024) wird der Wohnzone M3 die Lärmemp-
findlichkeitsstufe (LES) II zugeordnet. 
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4 Lärmquellen 

Das Gebiet Hofacker grenzt an das Trassee der Bahnlinie AVA (Aargau Verkehr AG) und an 
die Kantonsstrasse K 127 (Bernstrasse) an. 

4.1 Strassenverkehrslärm 

Tab. 3 Strassenlärm-Emissionskataster, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Erstelldatum 
24.1.2023, Auszug K 127 in Rudolfstetten 
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Die Berechnung der Lärmemissionen (Schall-Leistungspegel, LwA (pro Meter)) erfolgte mit 
dem EMPA-Strassenlärmmodell sonROAD18: 

Tab. 4 Lärmemissionen auf der Kantonsstrasse K 127 (auf ganzem Strassenquerschnitt) mit 
sonROAD18 (Belagskorrektur (kb50_-3) berücksichtigt) 

 

Schall-Leistungspegel, LwA (pro Meter) 
[dB(A)] 

Lärmemission Tag 78.75 

Lärmemission Nacht  71.85 

4.2 Bahnlärm 
Für die Bahnlinie der Aargau Verkehr AG (AVA) sind keine Emissionswerte festgelegt im 
Lärmbelastungskataster Eisenbahnen des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Die Lärmemis-
sionen durch den Bahnverkehr werden somit nicht weiter berücksichtigt im vorliegenden 
Lärmgutachten. 

5 Ermittlung und Beurteilung der Lärmimmissionen 

5.1 Berechnungsmethode 
Die Berechnung der Lärmemissionen (Schall-Leistungspegel, LwA (pro Meter)) erfolgte mit 
dem EMPA-Strassenlärmmodell sonROAD18. Die Belagskorrektur für lärmarme Beläge 
wurde im Berechnungsmodell sonROAD 18 berücksichtigt. 

Die Berechnungen der Lärmimmissionen erfolgte mit der Software CadnaA (Version 2023). 

Die Geländetopographie wurde berücksichtigt. 

Der Boden wurde als reflektierend berücksichtigt. 

Reflexionen wurden bis zur 3. Reflexionsordnung berücksichtigt. 

5.2 Abschätzung Lärmimmissionen anhand einer Musterbe-
bauung 
Das Bebauungsmuster für die Abschätzung der zu erwartenden Immissionen Strassenlärm 
und die nötigen Massnahmen wurde in Anlehnung an die Zonenvorschriften M3 mit 4 Voll-
geschossen und konservativ einer erhöhten Ausnutzung von ca. 0.9 angenommen. Dabei 
wurde auf einen möglichst grossen Abstand zur Strasse und auf strassenseitig möglichst 
schmale Gebäudefassaden geachtet. 
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5.3 Resultate Lärmberechnungen 

Abb. 2 Einzonung Hofacker (Teil Parzelle 77) im Gebiet Hofacker: Hausbeurteilung Strassenverkehrslärm anhand eines Musterbebauung, Mittelungspegel Tag 
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Abb. 3 Einzonung Hofacker (Teil Parzelle 77) im Gebiet Hofacker: Hausbeurteilung Strassenverkehrslärm anhand eines Musterbebauung, Mittelungspegel 
Nacht 
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Abb. 4 Einzonung Hofacker (Teil Parzelle 77) im Gebiet Hofacker: Lage der berechneten Empfangspunkten auf den Fassaden der Musterbebauung 
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Tab. 5 Immissionen Strassenlärm an Empfangspunkten der Musterbebauung 

 
  

Berechnungspunkt
Bezeichnung tags nachts tags nachts tags nachts Abstand Höhendiff.

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) m m
EP1 Westfassade EG 55 45 52.4 45.5 - 0.5 58 -3.7
EP1 Westfassade 1.OG 55 45 54.8 47.9 - 2.9 58 -0.7
EP1 Westfassade 2.OG 55 45 55.9 49 0.9 4 58 2.4
EP1 Westfassade 3.OG 55 45 55.6 48.7 0.6 3.7 58 5.4
EP1 Nordfassade EG 55 45 49.2 42.3 - - 60 -3.6
EP1 Nordfassade 1.OG 55 45 51.3 44.4 - - 60 -0.6
EP1 Nordfassade 2.OG 55 45 52.3 45.4 - 0.4 60 2.4
EP1 Nordfassade 3.OG 55 45 51.3 44.4 - - 60 5.4
EP1 Südfassade EG 55 45 49.3 42.4 - - 64 -4.5
EP1 Südfassade 1.OG 55 45 49.9 43 - - 64 -1.5
EP1 Südfassade 2.OG 55 45 52.4 45.5 - 0.5 64 1.5
EP1 Südfassade 3.OG 55 45 52.9 46 - 1 64 4.5

Berechnungspunkt
Bezeichnung tags nachts tags nachts tags nachts Abstand Höhendiff.

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) m m
EP2 Westfassade EG 55 45 52.3 45.4 - 0.4 67 -4.9
EP2 Westfassade 1.OG 55 45 52.6 45.7 - 0.7 67 -1.9
EP2 Westfassade 2.OG 55 45 55.1 48.2 0.1 3.2 67 1.1
EP2 Westfassade 3.OG 55 45 55.8 48.9 0.8 3.9 67 4.1
EP2 Nordfassade EG 55 45 49.1 42.2 - - 67 -4.9
EP2 Nordfassade 1.OG 55 45 50.3 43.4 - - 67 -1.9
EP2 Nordfassade 2.OG 55 45 52.3 45.4 - 0.4 67 1.1
EP2 Nordfassade 3.OG 55 45 52.3 45.4 - 0.4 67 4.1
EP2 Südfassade EG 55 45 48.7 41.8 - - 71 -5.1
EP2 Südfassade 1.OG 55 45 48.8 41.9 - - 71 -2.1
EP2 Südfassade 2.OG 55 45 51.6 44.7 - - 71 0.9
EP2 Südfassade 3.OG 55 45 52.5 45.6 - 0.6 71 3.9

rel. Straßenachse

rel. StraßenachsePlanungswert Lr ohne Lärmschutz Überschreitung

Planungswert Lr ohne Lärmschutz Überschreitung
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5.4 Lärmbeurteilung 
Für die Überprüfung der Lärmsituation bei einer Einzonung eines Teils der Parzelle 77 in 
eine Mehrfamilienhauszone M3 wurde eine Musterbebauung auf dem östlichen Teil der 
Parzelle angenommen. 

Die Belastungsgrenzwerte können bei dieser Musterbebauung auf Parzelle 77 nicht an al-
len Gebäude-Fassaden eingehalten werden. 

An den Westfassaden (strassenseitige Fassaden) einer Musterbebauung auf dem östlichen 
Teil der Parzelle 77 werden die Belastungsgrenzwerte in der Nacht um bis zu 4 dB(A) 
überschritten. Wegen der Topographie des Geländes (Bernstrasse liegt höher als Bebau-
ungsperimeter) lässt sich mit baulichen Massnahmen an den strassenseitigen Fassaden nur 
eine geringe Lärmreduktion erreichen, deshalb sind an diesen strassenseitig angeordneten 
Räumen nicht lärmempfindliche Nutzungen (Treppenhaus, Küche, Bad etc.) zu planen. 

An den seitlich zur Strasse gelegenen Fassaden (Nord- und Südfassaden) der Musterbe-
bauung können die Belastungsgrenzwerte nachts nur teilweise eingehalten werden, sie 
werden bei der vorliegend überprüften Musterbebauung auf der Parzelle 77 um bis zu 
1 d(B) überschritten. An diesen Fassaden müssen ebenfalls nicht lärmempfindliche Räume 
geplant oder bauliche Massnahmen am Gebäude geplant werden. Eine grobe Abschätzung 
der Wirkung z.B. von seitlichen Loggien ergibt bei einer günstigen Anordnung eine mögli-
che Lärmreduktionen von ca. 2.5 dB(A) (Abschätzungen siehe Anhang A).  
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6 Schlussfolgerung 

Für alle Fenster von lärmempfindlichen Wohnräumen in Gebäuden auf Parzelle 77 im 
Hofacker (mit Lärmempfindlichkeitsstufe ES II) muss für den Strassenlärm von der Bern-
strasse (K127 mit Beurteilungspegel Lr,e (1 m): 68.8 dB(A) in der Nacht) eine Ge-
samtdämpfung von 24 dB(A) gewährleistet werden. 

Da die Belastungsgrenzwerte bei einer Wohnnutzung auf Parzelle 77 nicht an allen Fassa-
den der überprüften Musterbebauung (Wohngebäude) eingehalten werden können, ist 
eine Grundrissplanung von Wohnungen mit strassenabgewandten lärmempfindlichen Räu-
men notwendig. Für die baulichen Massnahmen an den Seitenfassaden, wo die Belas-
tungsgrenzwerte nachts teilweise nicht eingehalten werden können, muss die notwendige 
Lärmminderungen nachgewiesen werden. 
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Anhang 
A Abschätzung der Lärmreduktion von Loggien 

B Grundlagen und Literatur 
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A Abschätzung der Lärmreduktion von Loggien 
Die lärmreduzierende Wirkung von Loggien wurde mittels des Berechnungstools auf der 
Plattform "Bauen im Lärm" (Berechnungswerkzeug Abschätzung Hinderniswirkung Bal-
kone/Loggien, https://www.bauen-im-laerm.ch/berechnungswerkzeuge/balkone-loggien/, 
Abfrage April 2024) abgeschätzt. 

Die vorliegende Topographie mit der Bernstrasse erhöht über dem Bebauungsplan lässt 
sich jedoch im Berechnungswerkzeug zur Abschätzung der Hinderniswirkung von seitlichen 
Loggien nicht genau abbilden. Die Strasse als Lärmquelle liegt ungefähr auf derselben 
Höhe wie das 2. OG des Bebauungsmusters. 

 

A 1. EP1 Westfassade 2.OG 

 

 

https://www.bauen-im-laerm.ch/berechnungswerkzeuge/balkone-loggien/
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A 2. EP1 Nordfassade 2.OG 
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A 3. EP 1 Südfassade 2. OG 
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A 4. EP 1 Südfassade 3. OG 
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A 5. EP2 Westfassade 2.OG 
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A 6. EP2 Nordfassade 2.OG 
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A 7. EP 2 Nordfassade 3. OG 
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A 8. EP 2 Südfassade 3. OG 
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B Grundlagen und Literatur 
 

Projektunterlagen 

Bau- und Nutzungsordnung Gemeinde Rudolfstetten_Friedlisberg, suisseplan Ingenieure AG raum + 
landschaft, Vorprüfung V03 8.05.2022 

Revision Nutzungsplanung Gemeinde Rudolfstetten_Friedlisberg, Planungsbericht, suisseplan Ingeni-
eure AG raum + landschaft, Vorprüfung V03 23.05.2022 

Bauzonenplan Gemeinde Rudolfstetten_Friedlisberg, suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, 
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